An: NAME DER STADT DATUM
[bookmark: __DdeLink__46_3583984516]Betreff: Eine Empfehlung, die Ramadan-Dekorationen und -Veranstaltungen im öffentlichen Raum zu vermeiden, sowie Einladungen zu den Iftar-Essen nicht zu akzeptieren.
Wir ersuchen die Stadtverwaltung von STADTNAME höflich, ihre Pläne für Ramadan-Dekorationen und öffentliche Veranstaltungen zu überdenken. Unsere fundierten Bedenken fußen auf islamischen Schriften und den auch heute gültigen historischen Zusammenhängen, die die problematische Natur einer öffentlichen Befürwortung von Ramadan-Praktiken in einer nicht-islamischen Gesellschaft aufzeigen.
Der Ramadan ist ein islamisches Ereignis, welches an die Offenbarung des Koran an Mohammed erinnert. Einfach ausgedrückt, handelt es sich um ein Fest der islamischen Lehre – des Koran und auch der Mohammed gewidmeten Schriften (seine Taten – die Hadith und seine Biografie, die Sira). 89-mal fordert der Koran, dass Muslime Mohammed in jeder Hinsicht nachahmen. 
Die folgenden Punkte sollten als äußerst problematisch angesehen werden: 
1. Exklusivität und Intoleranz der Schriften: Islamische Schriften enthalten zahlreiche Verse, die Nicht-Muslime (Kafire) negativ beschreiben. So legt der Koran zum Beispiel fest, dass Nicht-Muslime terrorisiert (Koran 8:12) und gedemütigt (Koran 9:29) werden dürfen und dass Muslime sich nicht mit Kafiren anfreunden sollen (Koran 3:28, 4:144). Die öffentliche Befürwortung des Ramadan birgt daher die Gefahr, unabsichtlich die islamische politische Ideologie zu unterstützen, die Nicht-Muslime ausdrücklich ausschließt und herabwürdigt.
2. Ramadan und historische Gewalt. Der Ramadan steht in Verbindung mit bedeutenden islamischen Eroberungen und dem gewalttätigen Dschihad. Historisch gesehen schufen Mohammeds erfolgreiche Feldzüge während des Ramadan – wie die Schlacht von Badr (624 n. Chr.) und die Eroberung von Mekka (630 n. Chr.) – einen Präzedenzfall für den Dschihad gegen Nicht-Muslime. In Mohammeds Biografie, der Sira, wird die Schlacht von Badr als Angriff auf eine Karawane mekkanischer Heiden beschrieben, die Waren aus Syrien in ihre Stadt Mekka transportierten. Es war der erste große Dschihad-Angriff gegen Nicht-Muslime, den Mohammed in seiner militärischen Laufbahn anführte, und er fand während des Ramadan statt. 
Das erste Eid-Fest wurde von Mohammed am Ende des Ramadan nach der Schlacht von Badr gefeiert, um seinen Sieg über die Mekkaner zu feiern. Es ist ein Fest zur Feier des Triumphs über Nicht-Muslime. Aus dieser Perspektive ist der Ramadan nicht neutral. Er ist ein dogmatischer Akt mit historischen Verbindungen zur Ausbreitung der islamischen politischen Macht. Der Dschihad wird durch unzählige Koranverse unterlegt, wie beispielsweise Koran 2:216 (der ausdrücklich den Kampf gegen Nichtmuslime gebietet). Gemäß dem Koran bevorzugt Allah diejenigen, die für seine Sache töten und getötet werden (4:95), und gewährt ihnen den Eintritt ins Paradies (3:169).
3. Islamische Lehre und Koexistenz: Auch wenn interreligiöse Veranstaltungen den Anschein erwecken mögen, die Harmonie zu fördern, betrachtet die islamische Lehre solche Begegnungen als Teil der „Dawa“ – der strategischen Einladung zum Islam – nicht als Aufruf zu echter Koexistenz. Mehr als die Hälfte (51 %) der islamischen Lehre befasst sich damit, wie Nichtmuslime zu behandeln sind – das ist der Politische Islam. In diesen 51 % werden Muslime wiederholt davon abgehalten, sich mit Nicht-Muslimen anzufreunden (Koran 3:28, 5:58, 4:144), und ihnen wird befohlen, den Dschihad gegen Nicht-Muslime zu führen, bis sich die ganze Welt Mohammed und Allah unterworfen hat (Hadith, Bukhari 2946; Koran, 9:29). So steht die Lehre selbst daher der Integration und Koexistenz im Wege.
[bookmark: __DdeLink__36_1883546030]4. Stärkung der Wahlfreiheit im islamischen Bereich: In der islamischen Gesellschaft herrscht begründete Angst davor, den Islam zu verlassen oder ihn zu kritisieren. Diese Angst ist in der islamischen Doktrin begründet, dass jeder getötet werden soll, der den Islam verlässt (Hadith Bukhari 6922) oder ihn kritisiert (Hadith Bukhari 3031). Die öffentliche Förderung des Ramadan verstärkt auf diese Weise den sozialen Zwang und macht es den Mitgliedern der islamischen Gemeinschaft schwer, sich von Praktiken der islamischen Lehre zu befreien, wenn diese ihren Werten widersprechen. Der Verzicht auf öffentliche Unterstützung für den Ramadan trägt so dazu bei, einen sicheren Raum für diejenigen zu schaffen, die ihr Leben frei vom Druck durch die islamische Lehre leben wollen.
5. Gemeinsame Iftar-Mahlzeiten sind Aufrufe zum Islam: Nicht-Muslime werden während des Ramadan oft zu Iftar-Mahlzeiten und ähnlichen öffentlichen Veranstaltungen eingeladen. Solche Einladungen haben ihren Ursprung in der Dawa (der Einladung zum Islam). Die Dawa zielt auf die Bekehrung oder Unterwerfung unter den Islam ab, daher ist das kein neutraler, kultureller Austausch. Das gemeinsame Iftar-Essen mit Nicht-Muslimen dient ausdrücklich dem Zweck, diese zum Islam aufzurufen oder ihre Herzen dafür zu gewinnen – andernfalls wäre die Einladung nicht zulässig. Nicht-Muslime, die solche Feierlichkeiten unterstützen oder daran teilnehmen, insbesondere in islamischen Räumen (d. h. Moscheen und islamischen Zentren), fördern unwissentlich und unbeabsichtigt viele Praktiken, die nach islamischer Lehre als normal gelten, wie z. B. die Gefahr körperlicher Gewalt gegen diejenigen, die den Islam verlassen (Hadith Bukhari 6922, Koran 4:89-90), Kinderheirat (Hadith Muslim 1422b, Hadith Bukhari 5133), die Misshandlung und Unterdrückung von Frauen (Koran 33:59, 4:34), die Genitalverstümmelung von Frauen (Koran 30:30 → Hadith Bukhari 5891) oder die (sexuelle) Sklaverei (Hadith Bukhari 6603, Koran 4:3).
Es ist auch erwähnenswert, dass Mohammed dem Umgang mit nicht-islamischen Diplomaten so viel Bedeutung beimaß, dass einer seiner letzten Befehle auf seinem Sterbebett lautete, dass Muslime ihnen weiterhin Geschenke machen sollten (Hadith, Bukhari 3053). Das Annehmen solcher Geschenke und von Einladungen trägt dazu bei, den falschen Eindruck zu erwecken, dass die islamische Lehre gegenüber Nicht-Muslimen freundlich gesinnt ist.
Prinzip der Darura (Notwendigkeit): Die islamische Lehre und das islamische Recht erlauben es Mitgliedern der islamischen Gemeinschaft, auf die Pflichten des Ramadan zu verzichten, wenn die Umstände die Einhaltung verhindern. Daher stellt das Fehlen öffentlicher Dekorationen oder Veranstaltungen keinen Eingriff in die Religionsfreiheit dar.
Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass der Verzicht auf die öffentliche Werbung für den Ramadan das Bekenntnis Ihrer Stadt zu Inklusion und echter kultureller Sensibilität untermauert. Wir bitten die Stadtverwaltung, diese Perspektive sorgfältig zu prüfen.
Hier finden Sie den vollständigen Bericht zum Thema Ramadan in Englisch, falls Sie mehr darüber lesen möchten:
https://www.cspii.org/learn-political-islam/new-articles/ramadan-for-non-muslims-a-kafirs-guide/
Mit freundlichen Grüßen,
<Unterschrift>


